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Index

L50004 Pflichtschule allgemeinbildend Oberösterreich

L50504 Schulbau Schulerhaltung Oberösterreich

L50804 Berufsschule Oberösterreich

Norm

PSchOG OÖ 1984 §27;

PSchOG OÖ 1984 §35 Abs1;

Rechtssatz

Nach § 27 OÖ POG 1984 ist die Frage der Zumutbarkeit des Schulweges als Kriterium für die Errichtung einer

ö<entlichen Hauptschule (und zufolge des § 35 Abs 1 legcit als Kriterium für die Au?assung einer ö<entlichen

Hauptschule) in bezug auf die "nächste" ö<entliche Hauptschule zu prüfen. Weder zu § 27 noch in einer anderen

Bestimmung dieses Gesetzes Cndet sich ein Anhaltspunkt dafür, dass eine ö<entliche Hauptschule, die sich im selben

Gebäude beCndet wie die zur Au?assung beantragte, in bezug auf diese nicht als "nächste" im Sinne des § 27

qualiCziert werden könnte. Der Umstand allein, dass in derartigen Fällen die Zumutbarkeit auf der Hand liegt, liefert

keinen Grund dafür, dieses Kriterium aus der Betrachtung auszuscheiden.
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